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in Sachen 

 

A._____,  

Klägerin und Berufungsklägerin 

 

gegen 

 

1. Integrierte Psychiatrie Winterthur - Zürcher Unterland,  

2. Psychiatrische Poliklinik,  

3. Psychiatrische Universitätsklinik Zürich 

Beklagte und Berufungsbeklagte 

 

betreffend Forderung  
 
Berufung gegen einen Beschluss des Bezirksgerichtes Winterthur vom 
23. März 2023; Proz. CG230002 
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Erwägungen: 

1. Mit Eingabe vom 27. Januar 2023 klagte die Klägerin gegen die Beklagten 

auf Schadenersatz oder Genugtuung wegen Körperverletzung, Sorgfaltspflichtver-

letzung und Urkundenfälschung (act. 1). Nachdem die Vorinstanz mit Verfügung 

vom 22. Februar 2023 auf die Prozessvoraussetzung der Durchführung des ad-

ministrativen Vorverfahrens gemäss § 22 ff. Haftungsgesetz (HG) hingewiesen 

hatte, ohne die nicht auf die Klage eingetreten werde, führte die Klägerin mit Ein-

gabe vom 27. Februar 2023 aus, sie habe bereits am 21. Oktober 2022 beim 

Friedensrichteramt B._____ eine Klage eingereicht, die sie aber wegen einer psy-

chischen Erkrankung nicht weiter verfolgt habe, und als sie wieder in einem klaren 

gesunden Zustand gewesen sei, habe sie die Klage erneut verfasst und am 

27. Januar 2023 direkt beim Bezirksgericht eingereicht.  

2. Mit der Begründung, dass weder aus den Akten noch aus der Eingabe der 

Klägerin vom 27. Februar 2023 ersichtlich sei, dass ein Vorverfahren gemäss 

§ 22 ff. HG durchgeführt worden sei, weshalb das Bezirksgericht nicht zuständig 

sei, trat die Vorinstanz mit Beschluss vom 23. März 2023 nicht auf die Klage ein 

(act. 8 = act. 14). Dieser Entscheid wurde der Klägerin am 27. März 2023 zuge-

stellt (act. 9). 

3. Mit einem als Beschwerde bezeichneten, nicht unterzeichneten Schreiben 

vom 31. März 2023 wandte sich die Klägerin an die Kammer und stellte folgenden 

Antrag (act. 12): 

 Aufhebung des Beschlusses vom 23. März 2023 
 Schadenersatz 
 Kosten des Verfahrens auf die Staatskasse zu nehmen 

4. Aufgrund des Streitwerts ist gegen den Beschluss vom 23. März 2023 das 

Rechtsmittel der Berufung gegeben (Art. 308 ZPO; vgl. act. 14 S. 3 Disp.-Ziff. 5). 

Ungeachtet der Bezeichnung als Beschwerde ist die Eingabe der Klägerin als Be-

rufung entgegen zu nehmen. Das Fehlen einer Unterschrift ist ein Mangel, der 

grundsätzlich innert einer Nachfrist verbessert werde kann (Art. 132 Abs. 1 ZPO). 

Da die Berufung offensichtlich unbegründet und daher abzuweisen ist (vgl. unten), 
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ist darauf zu verzichten. Auf die Einholung einer Berufungsantwort kann unter 

diesen Umständen ebenfalls verzichtet werden (Art. 312 Abs. 1 ZPO). 

5. Die Klägerin beruft sich in ihrer Rechtsmitteleingabe auf eine Auskunft, wo-

nach ihre Klage direkt beim Bezirksgericht einzureichen sei (act. 12 S. 1). Das ist 

richtig, aber nicht vollständig: Für eine sogenannte Staatshaftungsklage - was ihre 

Klage darstellt - ist nach dem kantonalen Haftungsgesetz in erster Instanz das 

Bezirksgericht zuständig (§ 19 f. HG). Aber ähnlich wie eine normale Forderungs-

klage, welche die Durchführung eines Schlichtungsverfahrens und die Einrei-

chung der dort erteilten Klagebewilligung voraussetzt (Art. 202 ff. ZPO), erfordert 

die Einreichung einer Staatshaftungsklage beim Bezirksgericht die Durchführung 

eines Vorverfahrens nach § 22 HG, wie die Vorinstanz in der Verfügung vom 

22. Februar 2023 (act. 4) sowie im Beschluss vom 23. März 2023 (act. 14) aus-

führte.  

6. Die Vorinstanz erwähnte nicht, wo das Vorverfahren einzuleiten wäre. Bei 

den Beklagten 1 und 3 als Organisationen des öffentlichen Rechts mit eigener 

Rechtspersönlichkeit i.S. von § 22 lit. c HG ist das Vorverfahren jeweils bei der 

Klinikdirektion als oberstem für die Vertretung befugten Organ einzuleiten. Da die 

Beklagte 2 ein Zweig der Beklagten 1 ist, wird für sie ebenfalls die Direktion der 

Beklagten 1 zuständig sein. Diese Ergänzungen genügen den Anforderungen von 

Art. 56 ZPO, auf die sich die Klägerin in der Berufung bezieht (act. 12 S. 2). Im 

Übrigen ändert das nichts am Erfordernis der Durchführung eines Vorverfahrens. 

7. Unabhängig davon bestehen keine Hinweise auf die Durchführung eines 

Vorverfahrens. In ihrer Eingabe vom 22. Februar 2023 an die Vorinstanz schreibt 

die Klägerin ausdrücklich, dass sie die Klage direkt beim Bezirksgericht einge-

reicht habe (act. 6), und in der Berufung bringt sie nichts anderes vor. Die  

Vorinstanz trat demnach zu Recht auf die Klage nicht ein. Somit ist die Berufung 

abzuweisen und der vorinstanzliche Entscheid zu bestätigen.  

8. Der Entscheid der Vorinstanz, ausnahmsweise auf die Erhebung von Kosten 

zu verzichten und keine Parteientschädigungen zuzusprechen, ist zu bestätigen 

und für das zweitinstanzliche Verfahren zu übernehmen. 
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Es wird erkannt: 

1. Die Berufung wird abgewiesen und der Beschluss des Bezirksgerichts Win-

terthur vom 23. März 2023 wird bestätigt. 

2. Für die Verfahren beider Instanzen werden keine Kosten erhoben und keine 

Parteientschädigungen zugesprochen. 

3. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Beklagten je unter Beilage ei-

ner Kopie von act. 12, sowie an das Bezirksgericht Winterthur, je gegen 

Empfangsschein. 

Die erstinstanzlichen Akten gehen nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmit-

telfrist an die Vorinstanz zurück. 

4. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist 

innert 30 Tagen  von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesge-

richt, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen 

Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder 

Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 

des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). 

Dies ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG.  
Es handelt sich um eine vermögensrechtliche  Angelegenheit. Der Streitwert beträgt 
Fr. 75'000.–. 
Die Beschwerde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung. 
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